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Zitat von Moebius

Aber alles, was man innerhalb der Ehe erwirtschaftet ist gemeinsamer Zugewinn an
dem natürlich beide gleichermaßen partizipieren sollten. In Eheverträgen kann man
kleinere Details regeln, aber an diesem Grundprinzip gibt es für mein Verständnis
nichts zu rütteln.

Von der eigenen Haltung her bin ich voll bei dir, wir sollten aber deutlich die eigene Haltung von
den rechtlichen Möglichkeiten trennen. Sowohl der Ausgleich des Zugewinns als auch der
Versorgungsausgleich sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern bilden lediglich den
"Standardfall".
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